
Mit der Umsetzung der globalen Mindestbesteuerung in Deutschland kommen 
auf die betroffenen Unternehmensgruppen zahlreiche Dokumentations- und 
Deklarationspflichten zu. Als unmittelbar anstehende Verpflichtung in Deutsch-
land müssen die deutschen Geschäftseinheiten einer unter die globale Mindest-
steuer fallenden Unternehmensgruppe bis spätestens 28.02.2025 einen sog. 
Gruppenträger bei der Finanzverwaltung registrieren.

Globale Mindeststeuer: 
Gruppenträgermeldungen in Deutschland

Um was es geht – kurz und knapp

Mit dem am 28.12.2023 in Kraft getretenen Mindest-
steuergesetz (MinStG) wurden die Vorgaben der  
EU-Mindestbesteuerungsrichtlinie in nationales 
Recht umgesetzt. Unternehmensgruppen mit  
jähr lichen Umsatzerlösen von 750 Mio. Euro oder 
mehr in mindestens zwei der vier letzten Geschäfts-
jahre unterliegen demnach einer Ergänzungssteuer, 
sofern die Gewinne von Gruppenmitgliedern in  
einem Staat einem effektiven Steuersatz von  
weniger als 15 % unterliegen. 

Für Zwecke der Mindeststeuer bilden die in  
Deutschland ansässigen Geschäftseinheiten  
eine Mindeststeuergruppe, für die ein Gruppen- 
träger zu registrieren ist. Der Gruppenträger  
ist verpflichtet, die deutsche Mindeststeuer- 
erklärung abzugeben. Zudem schuldet der  
Gruppenträger eine etwaig anfallende Ergän- 
zungssteuer. 



Als Gruppenträger sind je nach Fallkonstellation  
die folgenden Geschäftseinheiten vorgesehen:

1.  In Deutschland ansässige oberste Muttergesell-
schaft: Die oberste Muttergesellschaft ist selbst 
Gruppenträger.

2.  In Deutschland ansässige Zwischenholding: Ist  
die oberste Muttergesellschaft nicht in Deutsch-
land ansässig, gilt diejenige deutsche Gruppenge-
sellschaft als Gruppenträgerin, die Muttergesell-
schaft aller in Deutschland belegenen Geschäfts-
einheiten der Unternehmensgruppe ist.

3.  Ausgewählte inländische Geschäftseinheit: 
In allen weiteren Fällen kann die im Ausland an-
sässige oberste Muttergesellschaft jede in 
Deutschland steuerpflichtige Geschäftseinheit  
als Gruppenträger der Mindeststeuergruppe  
bestimmen.

4.  Wirtschaftlich bedeutendste inländische  
Geschäftseinheit: Wurde von der im Ausland  
ansässigen obersten Muttergesellschaft  
kein Gruppenträger bestimmt (siehe unter 3.),  
gilt die „wirtschaftlich bedeutendste“ Einheit  
als Gruppenträger.

Wer in Deutschland Gruppenträger ist, muss der  
Finanzverwaltung spätestens zwei Monate nach 
Ablauf des Besteuerungszeitraums übermittelt 
werden, für das die Unternehmensgruppe erst- 
mals in den Anwendungsbereich des deutschen 
Mindeststeuergesetzes fällt. Entspricht das Wirt-
schaftsjahr dem Kalenderjahr, ist die Meldung  
somit erstmalig bis 28.02.2025 zu übermitteln.  
Eine Gruppenträgermeldung muss dabei auch  
dann erfolgen, wenn im Inland lediglich eine  
Geschäftseinheit einer Unternehmensgruppe  
belegen ist. Die Abgabe der Gruppenträgermel-
dung erfolgt elektronisch über das Online-Portal 
des Bundeszentralamts für Steuern (BZSt). 

Die Meldung kann im Namen oder in Vertretung  
(als gesetzliche, gewillkürte oder sonstige Vertre-
tung) der obersten Muttergesellschaft erfolgen. 
Damit kann auch der Steuerberater des Gruppen-
trägers mit entsprechender Vollmacht die Grup- 
penträgermeldung vornehmen. 

Gemäß den Angaben der Finanzverwaltung werden 
für die Meldung als Gruppenträger insb. die folgen-
den Informationen benötigt:

  Name, Adresse und Steueridentifikationsmerkmal 
der obersten Muttergesellschaft

  Name, Adresse und Steueridentifikationsmerkmal 
des Gruppenträgers

  Informationen zur Bestimmung des Gruppen-
trägers

  Kontaktdaten des Ansprechpartners der melden-
den Einheit

  im Fall der Meldung durch einen Vertreter: Name 
und Adresse des Vertreters sowie eine aktuelle 
Vertretungsvollmacht 

Hinweis: Zulässige Steueridentifikationsmerkmale 
sind die Steuernummer, die Umsatzsteuer-Identi-
fikationsnummer, die Steuernummer der Mindest-
steuer oder die Wirtschafts-Identifikationsnummer.

Unser Leistungsangebot

Gerne übernehmen wir für Sie die Registrierung  
des Gruppenträgers Ihrer Mindeststeuergruppe in 
Deutschland. Dies beinhaltet sowohl die Erstellung 
als auch die Übermittlung der Gruppenträgermel-
dung basierend auf den von Ihnen bereitgestellten 
Informationen an das BZSt. 

Bei Bedarf unterstützen wir Sie zudem bei der  
Identifikation des Gruppenträgers. 

Ihre Ansprechpartner

Unsere Experten im internationalen Steuer - 
recht stehen Ihnen für weitere Informationen  
zu unserem Leistungsangebot rund um die  
Gruppenträgermeldung jederzeit gerne zur  
Verfügung. 
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